
Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs 
HLT-RS 20572015 vom 12.03.2015 

Das Präsidium des Hessischen Landkreistages (HLT) hat in seiner Sitzung am 
26. März 2015 die Stellungnahme des Hessischen Landkreistages zum Entwurf 
des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehung zwischen Land und Kom-
munen (E-FAG) beschlossen. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit dem Bezugsrundschreiben wurden unsere Mitgliedskreise darüber informiert, 
dass im Rahmen des Anhörungsverfahrens der kommunalen Spitzenverbände zum 
Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehung zwischen Land und 
Kommunen (E-FAG) ein zweistufiges Vorgehen durch das Präsidium beschlossen 
wurde. Gleichzeitig wurde mit dem Bezugsrundschreiben der erste Teil der Stellung-
nahme des Hessischen Landkreistages zum fraglichen Gesetz übermittelt. 

Die abschließende und umfassende Stellungnahme des Hessischen Landkreistages 
zum Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehung zwischen Land 
und Kommunen (E-FAG) wurde nun durch das Präsidium des Hessischen Landkreis-
tages in dessen Sitzung am 26. März 2015 in Wiesbaden einstimmig verabschiedet. 
Sie erhalten zu Ihrer Information anbei die finale Verbandsstellungnahme (Anlage 1)
sowie das entsprechende Schreiben der Geschäftsstelle, in welchem diese die Posi-
tionen der hessischen Landkreise im Bezug auf die Neuordnung des kommunalen 
Finanzausgleiches bzw. das entsprechende Finanzausgleichsänderungsgesetz an 
Staatsminister Dr. Schäfer übermittelt (Anlage 2).
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Wir werden Sie über die weitere Entwicklung informieren und bitten um Kenntnis-
nahme.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Rühl
Referatsleiter           
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